
MiZi: 1 Mitteilungen nach § 52 des Zahlungskontengesetzes

1  Mitteilungen nach § 52 des Zahlungskontengesetzes
 
(1) 1Mitzuteilen ist in Verfahren, welche die Rechte und Pflichten des Berechtigten und des Verpflichteten 
auf Grund des ZKG betreffen, eine Abschrift des Schriftsatzes, mit dem in dem betreffenden Verfahren 
erstmals eine Bezugnahme auf die Bestimmungen des ZKG erfolgt (§ 52 ZKG). 2Einer Mitteilung bedarf es 
nicht, wenn die Klage nach § 50 ZKG gegen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhoben 
ist.

(2) Die Mitteilungen sind von der Richterin oder dem Richter zu veranlassen.

(3) Die Mitteilungen sind an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bonn, zu richten.


